
 

      

    
  

    

 

        
       

      
           

   
      
       

          
      

           
        

       
         

         
           

           
        

     
           

       
       

      
      

     
       

       
        

       
        

    
     

      
        

   

Der Integrationsauftrag der Schule – erziehungs- und 
rechtswissenschaftliche Perspektiven 

Christine Wiezorek & Franz Reimer 

Einführung 

Der Schule obliegt – hierin gegenüber der familiären Erziehung eigenständig 
und gleichrangig – ein Bildungs- und Erziehungsauftrag, dessen Rechtferti-
gung, so der Verfassungsrechtler Ernst-Wolfgang Böckenförde, darin besteht, 
dass sie die „Integrationsaufgabe des Staates für das Volksganze in einer plu-
ralistischen, und zwar auch im geistig-ethischen Sinn pluralistischen Gesell-
schaft“ innehat (Böckenförde 1980, S. 84). 

Die Argumentationen Böckenfördes, aber auch die des Rechtswissenschaft-
lers Hermann Avenarius, der als Professor für öffentliches Recht und Verwal-
tungsrecht am DIPF|Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinfor-
mation in Frankfurt am Main über viele Jahre die bildungsrechtliche Diskussion 
in der Erziehungswissenschaft maßgeblich prägte, zielten dabei darauf ab zu be-
tonen, dass der Integrationsauftrag der Schule über die Ermöglichung schuli-
scher Bildung erfüllt werde, gesellschaftliche Integration insofern also genuines 
Ziel schulischer Bildung sei: Der schulische Bildungs- und Erziehungsauftrag, 
so Avenarius (2007, S. 879), „bedeutet nicht nur Vermittlung von Wissensstoff, 
sondern hat darüber hinaus zum Ziel, den einzelnen Schüler zu einem verant-
wortlichen Mitglied der Gesellschaft heranzubilden“ (ähnlich Rux 2002). 

Gegenüber der in der Erziehungswissenschaft breit geteilten Position, dass 
gerade durch die Ermöglichung von Bildung im Sinne einer „breit angelegte(n) 
Persönlichkeitsentwicklung“ (Avenarius 2007, S. 880) Schule sowohl inte-
griert als auch auf gesellschaftliche Integration vorbereitet, stehen offensicht-
lich Positionen in jüngerer juristischer Entscheidungspraxis gegenüber (hierzu 
S. 28ff.), nach denen der schulische Integrationsauftrag als etwas vom Bil-
dungs- und Erziehungsauftrag Abgekoppeltes, Nebengeordnetes verstanden 
wird, das eher im Sinne einer „Assimilationspolitik“ die Angleichung an be-
stehende machtvolle gesellschaftliche Verhältnisse bezweckt, was mit entspre-
chenden juristischen Urteilen einhergeht. Dies wiederum wird in rechtswissen-
schaftlicher Perspektive kritisch beobachtet – und diesem Punkt widmet sich 
der folgende Beitrag. Nicht zuletzt soll damit verdeutlicht werden, inwiefern 
es eines Austauschs zwischen rechts- und erziehungswissenschaftlichen Posi-
tionen zu Fragen des schulischen Integrationsauftrags bedarf, sollen sich nicht 
die fachdisziplinären Diskurse im vermeintlichen Bezug auf das Gleiche je-
weils abkoppeln und sich so verselbstständigen, dass sie konterkarieren, was 
sie eigentlich bezwecken wollten. 

Erziehungswissenschaft Heft 62, Jg. 32|2021 https://doi.org/10.3224/ezw.v32i1.03 
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Erziehungswissenschaftliche Bezugnahmen auf 
bildungsrechtliche und gerechtigkeitstheoretische 
Argumentationslinien: gesellschaftliche Integration als Folge 
und Voraussetzung von Bildung 

Das Bildungsrecht als Gesamtheit juristischer Normen, die auch mit der Schul-
pflicht korrespondieren, hat sich in der Folge der Zuerkennung von Bildung als 
Grundrecht – neben liberalen Freiheitsrechten sowie dem Zugeständnis eines 
Mindestmaßes an sozialem Lebensstandard – mit der Herausbildung der Mo-
derne sukzessive ausgebildet. Insbesondere gerechtigkeits- und anerkennungs-
theoretische Ansätze, auf die in der Erziehungswissenschaft zurückgegriffen 
wird, betonen diesen Grundrechtscharakter. So thematisiert beispielsweise Dah-
rendorf Bildung als „soziales Grundrecht aller Bürger, das gleichsam den Fuß-
boden absteckt, auf dem jeder Staatsbürger stehen darf und muss, um als solcher 
tätig zu werden“ (Dahrendorf 1966, S. 23f.). Auch Honneth betont, dass das Bil-
dungsrecht darauf abziele, „den zukünftigen Erwachsenen mit dem Maß an kul-
tureller Bildung auszustatten, das zur gleichberechtigten Ausübung der staats-
bürgerlichen Rechte die notwendige Voraussetzung ist“ (Honneth 1992, S. 189). 

Bildung soll einerseits gesellschaftliche Teilnahme und Teilhabe ermögli-
chen, darin liegt der Anspruch des Rechts auf Bildung als einem der bürgerlichen 
Grundrechte. Bildung wird hier als Voraussetzung für die gesellschaftliche Inte-
gration des Einzelnen angesehen. Insofern ist in anerkennungstheoretischer 
Perspektive das Bildungsrecht auch auf das Kind als „zukünftige[m] Erwachse-
nen“ (ebd.) bezogen. Andererseits leitet sich aus der Integrationsaufgabe für die 
Schule ein Bildungs- und Erziehungsanspruch ab, der das Kind adressiert, das 
zum Schulbesuch verpflichtet ist, was wiederum einen „schwerwiegenden Ein-
griff in […] Grundrechte“ (Rux 2002, S. 423) – darstellt. Dass Bildung als Vo-
raussetzung für gesellschaftliche Integration gewährleistet werden kann, setzt al-
so eine ‚Zwangsintegration‘ in den spezifischen gesellschaftlichen Teilbereich 
des Schulsystems voraus. Das wiederum wird mit dem Grundrecht auf die freie 
Entfaltung der Persönlichkeit (Art. 2 Abs. 1 GG) begründet: Der Schulbesuch 
soll sicherstellen, dass die Heranwachsenden die breite Allgemeinbildung erhal-
ten, durch die ihre gesellschaftliche Integration gewährleistet ist. 

Der Rechtswissenschaftler Johannes Rux unterscheidet drei Bereiche der 
Persönlichkeitsentwicklung, auf die der allgemeinbildende schulische Bil-
dungs- und Erziehungsanspruch gerichtet ist (Rux 2002, S. 432): Zum Ersten 
zielt Allgemeinbildung auf die Vermittlung grundlegender Kulturtechniken 
ab, ohne deren Beherrschung gesellschaftliche Teilhabe und Wahrnehmung 
staatsbürgerlicher Rechte nicht denkbar sind. Zum Zweiten soll schulische 
Allgemeinbildung auf eine hinreichende Vermittlung von solchen Kenntnissen 
und Fertigkeiten bezogen sein, die Heranwachsende „für ihren weiteren Be-
rufs- und Ausbildungsweg benötigen“ (ebd.), die es also ermöglichen, das 
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Der Integrationsauftrag der Schule 

Grundrecht der Berufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG) wahrzunehmen. Zum Drit-
ten impliziert der staatliche Erziehungs- und Bildungsauftrag auch die Bildung 
des Staatsbürgers. Gemeint ist hier politische Bildung in Bezug darauf, dass 
die Heranwachsenden „in die Lage versetzt [werden, d. V.], die Gegenstände 
der Abstimmungen und die Programme der angetretenen Kandidaten und Par-
teien zu beurteilen oder sich auf andere Weise an der politischen Willensbil-
dung zu beteiligen“ (ebd.). 

Alle drei Facetten der durch Allgemeinbildung zu fördernden Persönlich-
keitsentwicklung korrespondieren wiederum mit spezifischen Formen gesell-
schaftlicher Integration: Die Beherrschung grundlegender Kulturtechniken be-
zieht sich so zunächst auf basale Teilnahmemöglichkeiten an einer durch 
Schriftsprache geprägten gesellschaftlichen Kultur: Hier wird mit dem Bil-
dungsrecht als Grundrecht anerkannt, dass eine eigenständige und selbstbe-
stimmte Lebensführung überhaupt nur vor dem Hintergrund des Vermögens, 
lesen und schreiben zu können oder die Grundrechenarten zu beherrschen, rea-
lisierbar ist. Die Aneignung basaler Kulturtechniken zielt so zunächst grund-
legend auf soziale Integration im Sinne der Partizipation an gesellschaftlicher 
(Alltags-)Kultur, weist damit aber ebenso darüber hinaus. Sie bezieht sich ins-
besondere auch auf die beiden gesellschaftlichen Bereiche, auf die der An-
spruch allgemeiner Bildung im Weiteren bezogen ist: die arbeitsweltliche und 
die politische Sphäre. Denn ohne die Beherrschung grundlegender Kulturtech-
niken ist die Wahrnehmung des Rechts der Berufsfreiheit ebenso wenig mög-
lich wie die Partizipation am öffentlichen Willensbildungsprozess. 

Der grundrechtliche Charakter der Berufswahlfreiheit verdeutlicht den ge-
sellschaftlichen Stellenwert der Normalerwerbsbiographie für die Gesell-
schaft: Erwerbsarbeit und Beruf gelten als die zentrale Grundlage moderner 
Lebensführung und gesellschaftlicher Integration. Insofern obliegt der Schule 
eine Qualifikationsfunktion, und dieser Aspekt ist durch bildungspolitische 
Bemühungen in den vergangenen Jahren mit der Einführung von Bildungs-
standards in Reaktion auf die Ergebnisse der ersten PISA-Studie (vgl. Deut-
sches PISA-Konsortium 2001) noch gestärkt worden (KMK 2005). 

Schließlich zielt der schulische Bildungs- und Erziehungsauftrag – vor dem 
Hintergrund der Überzeugung, dass die Funktionsfähigkeit des demokrati-
schen Systems nur über die Anerkennung seiner Prinzipien sowie durch die 
Bereitschaft, diese Prinzipien aktiv mitzutragen, gewährleistet werden kann – 
auf die Ausbildung moralischer und sozialer Kompetenzen des zukünftigen 
Staatsbürgers ab: „Indem der Staat den jungen Menschen eine möglichst breite 
Allgemeinbildung vermittelt, schafft und sichert er also eine der wesentlichen 
Grundlagen für die Funktionsfähigkeit der demokratischen Institutionen“ (Rux 
2002, S. 432; vgl. auch Avenarius 2007, S. 879). Gesellschaftliche Integration 
wird hier zwar letztlich durch die altersgebundene Zuerkennung von Mündig-
keit und staatsbürgerlichen Rechten ermöglicht, andererseits aber vollzogen 
durch die Bereitschaft zu politischer Partizipation. Schulische Bildung zielt in-
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sofern auf die Ausbildung der Bereitschaft, sich „an der politischen Willens-
bildung zu beteiligen“ (Rux 2002, S. 432). 

Die Breite der über den Schulbesuch zu erlangenden Allgemeinbildung be-
zieht sich, wie hier deutlich wird, sowohl auf unterschiedliche Persönlichkeits-
bereiche als auch auf unterschiedliche Sphären der gesellschaftlichen Integrati-
on: Geht es bei der Erlangung grundlegender Kulturtechniken sowie bei der po-
litischen Bildung darum, das „Maß an kultureller Bildung … [zu erlangen, d.V.], 
das zur gleichberechtigten Ausübung der staatsbürgerlichen Rechte die notwen-
dige Voraussetzung ist“ (Honneth, 1992, S. 189), zielt die Vermittlung arbeits-
weltlich relevanter Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen darauf ab, in ei-
nem spezifischen beruflichen Feld agieren zu können und über die arbeitsweltli-
che Integration zugleich eine spezifische gesellschaftliche Position zu erlangen. 
Die Unterstellung der Funktionalität schulischer Bildung im Hinblick auf die 
spätere gesellschaftliche Integration in diesem Sinne verweist ebenfalls auf das 
Versprechen der Geltung des meritokratischen Prinzips, dem einzigen Prinzip, 
das Ungleichheiten in der Verteilung gesellschaftlicher Positionen in der Demo-
kratie legitimiert: Leistungen, hier schulische Qualifikationen, sind funktional 
für das Erreichen gesellschaftlicher Positionen und für gesellschaftliche Mobili-
tät. Insofern ist mit schulischer Gratifikation gesellschaftliche Integration, näm-
lich im Sinne gesellschaftlicher Positionierung verbunden. 

Damit aber stellt sich die erziehungswissenschaftlich wie pädagogisch re-
levante Frage, wie Schule eigentlich ermöglichen kann, dass Heranwachsende 
etwas leisten können. Bildungsrechtlich wird diese Frage relativ ‚simpel‘ auf-
gelöst: Der Schulpflicht des Kindes entspricht die Verpflichtung der Schule 
und damit der Lehrenden, für seine Persönlichkeitsentwicklung Sorge zu tra-
gen. Das ‚Zauberwort‘ hierfür heißt: pädagogische Freiheit: 

„Die pädagogische Freiheit […] sichert den Lehrerinnen und Lehrern einen Gestaltungs-

spielraum eigenverantwortlicher Unterrichtung und Erziehung. Sie ist indes eine pflichtge-

bundene Freiheit, die ihren Grund und ihre innere Rechtfertigung in der Erziehungsaufgabe 

des Lehrers findet. Sie ist ihm nicht um seiner selbst, sondern um seiner Funktion, seines 

Amtes willen gewährleistet. Es handelt sich also nicht um eine personale, sondern um eine 

auf den Schulzweck, auf die Bildungsinteressen der Schüler bezogene Freiheit. Damit ist 

auch ihr verfassungsrechtlicher Standort bestimmt: Die pädagogische Freiheit wurzelt in der 

vorrangig durch den Lehrer wahrzunehmenden Staatsaufgabe, erfolgreich Schule zu halten 

(Art. 7 Abs. 1 GG), und in dem Recht der Schüler auf ihre vom Lehrer zu fördernde Selbst-

entfaltung (Art. 2 Abs. 1 GG).“ (Avenarius 2002, S. 13). 

In der bildungsrechtlichen Interpretation der pädagogischen Freiheit der oder 
des Lehrenden, dass diese eine „auf den Schulzweck, auf die Bildungsinteres-
sen der Schüler bezogene Freiheit“ (ebd.) sei, zeigt sich eine ideologische Un-
terstellung, die wiederum für das pädagogische Handeln in der Schule folgen-
reich ist: Unterstellt wird hier, dass Schulzweck und Bildungsinteressen von 
Heranwachsenden sich per se entsprechen. Die grundrechtliche Konstitution, 
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Der Integrationsauftrag der Schule 

nach der die für die gesellschaftliche Integration notwendigen Voraussetzun-
gen über eine schulische Bildung gewährleistet werden, die wiederum auf die 
freie Entfaltung der Persönlichkeit bezogen ist, impliziert die normative Idee, 
dass gesellschaftliche und schulische Bildungsinteressen den individuellen 
Bildungsbedürfnissen von Heranwachsenden gleichkommen. Anders ausge-
drückt, dass schulische Bildung funktional sowohl für gesellschaftliche Inte-
gration als auch die Entfaltung der Persönlichkeit des Einzelnen ist. Die Er-
möglichung von schulischer Bildung qua Grundrecht impliziert im Sinne einer 
breiten Persönlichkeitsentwicklung zwar immer auch sozialisatorische und 
bildende Prozesse, die auf Individuierung, d. h. die Realisierung von Selbst-
ständigkeitsansprüchen und Eigenständigkeit der Heranwachsenden abheben. 
Gerade diese Prozesse bleiben aber – vor dem Hintergrund gesellschaftlicher 
und bildungspolitischer Einflussnahmen auf die Schule, wie etwa die Einfüh-
rung von Bildungsstandards oder von Lernstandserhebungen – letztlich durch 
die Unausweichlichkeit, zur Schule gehen zu müssen, grundlegend beschränkt. 
Dies gilt vor allem für Heranwachsende, die schulischen Anforderungen eher 
fremd gegenüberstehen oder schulischen Leistungsansprüchen (noch) nicht 
gerecht werden (Stark/Wiezorek 2009). Denn die Schule als Repräsentantin 
des Schulzwecks verfügt über institutionelle Sanktionsmöglichkeiten, über die 
dieser „Schulzweck“ (Avenarius 2002, S. 13) – auch entgegen den „Bildungs-
interessen der Schüler“ (ebd.) – verteidigt wird. Hier stellen sich Fragen da-
nach, inwiefern über die Pflicht des Schulbesuchs Bildungsprozesse im Sinne 
der freien Entfaltung der Persönlichkeit eigentlich in Gang kommen können 
oder ob der Schulbesuch nicht eher zu sozialisatorischen (pragmatischen) An-
passungsprozessen führt, die mit der Ausbildung spezifischer selbstdisziplinie-
render oder selbstinstrumenteller Subjektivationsformen einhergehen, die 
letztlich der gesellschaftlichen Integrationsidee der Herausbildung mündiger, 
eigenverantwortlicher und gemeinschaftsfähiger Bürgerinnen und Bürger ent-
gegenstehen. 

Diese Fragen sind wiederum zentral für erziehungswissenschaftliches und 
(schul-)pädagogisches Nachdenken über pädagogisches Handeln, das in orga-
nisationale und institutionelle, rechtlich kodifizierte Rahmenbedingungen ein-
gebunden und darin widersprüchlich strukturiert ist (Helsper 2004), im Kern 
aber vom Verständnis getragen wird, dass gesellschaftliche Integration Bil-
dung und Erziehung voraussetzt, was die Notwendigkeit des Schulbesuchs im-
pliziert: Über die Schulpflicht werden Heranwachsende in das Schulsystem 
integriert, und dies gilt als Voraussetzung dafür, dass die Fähigkeiten und Hal-
tungen entfaltet werden können, die die gesellschaftliche Integration gewähr-
leisten. Das damit einhergehende Bildungsversprechen, dass der Schulbesuch 
die Entfaltung der Persönlichkeit befördere, wäre in diesem Sinne neben allen 
qualifikatorischen oder gemeinschaftsbezogenen Aspekten gerade auch darauf 
bezogen, sich frei entfalten, sich individuieren zu können, und das auch gegen 
einen Mainstream oder die „herrschende Meinung“. 
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Das Verhältnis von (schulischer) Bildung und gesellschaftlicher Integration ist 
also wechselseitig und nicht frei von Widersprüchen konstituiert, und damit 
werden die pädagogischen Anerkennungsverhältnisse in der Schule komplex 
und voraussetzungsreich vorstrukturiert (Wiezorek 2014). Es ist vor allem ein 
(schul-)pädagogisches und erziehungswissenschaftliches Thema, in diesem 
komplexen und antinomisch strukturierten Kontext so zu agieren (und Wissen 
darüber zu generieren), dass Heranwachsende sich bilden und frei entfalten 
können. Eine solche erziehungswissenschaftlich argumentierende Überlegung, 
dass gesellschaftliche Integration gerade über Erziehung und Bildung zu ge-
währleisten sei und deshalb pädagogisch zu bearbeiten, ist allerdings offen-
sichtlich divergent zu juristischen Positionen, die die Aufgabe der Integration 
durch Schule von ihrem Bildungs- und Erziehungsauftrag abkoppeln und ei-
nem Integrationsverständnis im Sinne der ‚bloßen‘ Anpassung an die Mehr-
heitsgesellschaft Vorschub leisten. 

Rechtswissenschaftliche Positionierung: Integration als 
eigenständiges Argument? 

Das Recht spricht seine eigenen Sprachen (Reimer 2020, S. 147): Es verwen-
det alltags- oder fachsprachliche Begriffe in spezifisch juristischer Bedeutung 
und differenziert diese Bedeutung häufig rechtsintern weiter aus. Ein Begriff 
kann als Rechtsbegriff in einer Teildisziplin eine andere Bedeutung und Funk-
tion haben als in anderen Teildisziplinen und Disziplinen. Dies gilt besonders, 
wenn es sich nicht um Rechtssatzbegriffe, sondern um dogmatische Begriffe, 
die anderen Disziplinen entlehnt sind, d. h. um Verbundbegriffe oder shared 
concepts, handelt. Genau dies lässt sich am Integrationsbegriff studieren: Wäh-
rend der Begriff in den Schulgesetzen der Länder nur am Rande und in den 
schulbezogenen Verfassungstexten gar nicht vorkommt, nutzt ihn die schul-
rechtliche Diskussion seit etwa zwanzig Jahren inflationär, und zwar in einem 
spezifischen Sinne. Rechtsprechung und Literatur haben jahrzehntelang vom 
Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule gesprochen und ihn zum Teil in 
Art. 7 Grundgesetz, zum Teil im Landesverfassungsrecht verankert. In jünge-
rer Zeit wird der Bildungs- und Erziehungsauftrag indes – quer durch die Lager 
– um einen Integrationsauftrag ergänzt. So spricht bspw. Jestaedt (2009, Rn. 
43f.) vom „schulische[n] Bildungs-, Erziehungs- und Integrationsmandat des 
Staates“. Der Integrationsauftrag der Schule zielt „auf die Heranbildung ver-
antwortlicher Staatsbürger, die gleichberechtigt und dem Ganzen gegenüber 
verantwortungsbewusst an den demokratischen Prozessen in einer pluralisti-
schen Gesellschaft sollen teilhaben können“ (BVerfG, Beschluss der 2. Kam-
mer des Ersten Senats vom 29. April 2003, 1 BvR 436/03). Dabei geht es nä-
herhin um „soziale Kompetenz im Umgang auch mit Andersdenkenden, ge-
lebte Toleranz, Durchsetzungsvermögen und Selbstbehauptung einer von der 
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Der Integrationsauftrag der Schule 

Mehrheit abweichenden Überzeugung“ (ebd.).1 Ein solcher zum Bildungs- und 
Erziehungsauftrag der Schule hinzutretender Integrationsauftrag wird inzwi-
schen fast einhellig bejaht – freilich ohne hinreichende Begründung und ohne 
erkennbares Problembewusstsein.2 

Versucht man den verfassungsrechtlichen Aufgabenbeschreibungen der 
Schule nüchtern auf den Grund zu gehen, wird man im Text des Grundgesetzes 
(selbst, wenn man in Art. 7 GG eine umfassende staatliche Schulhoheit veran-
kert sieht) nicht recht fündig. Richtige Auskunftsquelle wäre aus föderalen 
Gründen das Landesverfassungsrecht. So ist nach Art. 56 Abs. 4 der Hessi-
schen Verfassung vom 1. Dezember 1946 (der ältesten geltenden Landesver-
fassung in Deutschland) Ziel der Erziehung, „den jungen Menschen zur sittli-
chen Persönlichkeit zu bilden, seine berufliche Tüchtigkeit und die politische 
Verantwortung vorzubereiten zum selbständigen und verantwortlichen Dienst 
am Volk und der Menschheit durch Ehrfurcht und Nächstenliebe, Achtung und 
Duldsamkeit, Rechtlichkeit und Wahrhaftigkeit.“ 

Hierin kann man Elemente dessen sehen, was heute unter das Blankett ‚In-
tegration‘ gefasst wird. Allerdings verzichtet die Rechtsprechung in den 
Grundsatzfragen von Schule darauf, eigene Postulate an Verfassungsnormen 
zu messen. So spricht das Bundesverfassungsgericht seit 1972 auch von einem 
Auftrag der Schule, zur „Eingliederung in die Gesellschaft“ (BVerfGE 34, 165 
[188]) beizutragen: 

„Schule ist nicht notwendig nur eine Anstalt zur Erschließung und Förderung von Begabun-

gen, sie soll auch zur Persönlichkeitsentwicklung des Kindes und zu seiner Eingliederung in 

die Gesellschaft beitragen.“ (Ebd.) 

Heute formuliert das Bundesverfassungsgericht ebenfalls ohne eine nähere 
Anbindung an die Verfassungstexte: 

„Die Allgemeinheit hat ein berechtigtes Interesse daran, der Entstehung von religiös oder 
weltanschaulich motivierten ‚Parallelgesellschaften‘ entgegenzuwirken und Minderheiten 
auf diesem Gebiet zu integrieren. Integration setzt dabei nicht nur voraus, dass die Mehrheit 

der Bevölkerung religiöse oder weltanschauliche Minderheiten nicht ausgrenzt, sie verlangt 

vielmehr auch, dass diese sich selbst nicht abgrenzen und sich einem Dialog mit Andersden-

kenden und -gläubigen nicht verschließen. Für eine offene, pluralistische Gesellschaft be-

deutet der Dialog mit solchen Minderheiten eine Bereicherung. Dies im Sinne gelebter To-

leranz einzuüben und zu praktizieren, ist wichtige Aufgabe schon der Grundschule. Das Vor-

handensein eines breiten Spektrums von Überzeugungen in einer Klassengemeinschaft kann 

die Fähigkeit aller Schüler zu Toleranz und Dialog als einer Grundvoraussetzung demokra-

1 Siehe den genannten Kammerbeschluss: NVwZ 2003, S. 1113 = BVerfGK 1, 141 [143], dort 

noch nicht als eigenständiger Integrationsauftrag ausgeflaggt; zur weiteren Entscheidungsbe-

gründung siehe sogleich im Text. 

2 Vgl. bspw. Avenarius/Hanschmann (2019, S. 119). So resümiert Wapler (2019, S. 79): „Dass 
Schule einen Integrationsauftrag hat, ist im verfassungsrechtlichen Schrifttum unumstritten“ 
(differenzierter aber Rux 2018, S. 40ff. und kritisch Handschell 2012, S. 192ff.). 
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tischer Willensbildungsprozesse nachhaltig fördern.“ (BVerfG, Beschluss der 2. Kammer 

des Ersten Senats vom 29. April 2003; siehe auch Fußnote 1) 

Eingesetzt wird das Integrationsargument – und hierin liegt die Brisanz –, um 
den Besuch von Schulveranstaltungen ausnahmslos verpflichtend zu machen, 
d.h. umfassend gegen grundrechtliche Freiheitsansprüche zu immunisieren. So 
wird aus einem Recht auf Integration eine Pflicht zur Integration i. S. der An-
passung an die Mehrheitsgesellschaft: Die Mehrheit hat dann nicht nur ein be-
rechtigtes Interesse daran, sondern auch eine Befugnis dazu, „Minderheiten 
[…] zu integrieren“ (ebd.). Dieser transitive Gebrauch des Begriffs ist besor-
gniserregend; letztlich ist ‚Integration‘ hier Assimilation. Mit den zitierten 
Formeln und ihrer Stoßrichtung – der Abdichtung der Pflicht zum Schulbesuch 
gegen Ausnahmen welcher Art auch immer – vergisst die Rechtsprechung 
gleich drei wesentliche grundrechtliche und methodologische Errungenschaf-
ten: erstens die Tatsache, dass Grundrechte gerade die Möglichkeit sichern sol-
len, „Parallelgesellschaften“ (ebd.) zu errichten, also Minderheit zu bleiben; 
zweitens die Unzulässigkeit des Schlusses von fachwissenschaftlicher Aufga-
benbeschreibung oder gesellschaftlicher Erwartung auf eine rechtliche Aufga-
be; und drittens schließlich den Unterschied zwischen rechtlicher Aufgabe und 
Grundrechtsschranke. 

Das höchste deutsche Verwaltungsgericht, das Bundesverwaltungsgericht, 
judiziert in jüngerer Zeit noch rigider. Ein Elternpaar, das den Zeugen Jehovas 
angehört, wollte seinen Sohn (7. Klasse) von einer verpflichtenden Kinovor-
führung einer Verfilmung von Otfried Preußlers „Krabat“ abmelden, weil dort 
„schwarze Magie“ gezeigt werde, was die Eltern aus religiösen Gründen ab-
lehnten. Das Bundesverwaltungsgericht bestand auf einer Teilnahmepflicht. 
Zentrales Argument war die „Integrationsfunktion“ der Schule. Sie folge „ei-
ner starren, gleichwohl aber verfassungsrechtlich tragfähigen Modellvorstel-
lung: Der einzelne Schüler soll an sämtlichen schulischen Veranstaltungen 
teilnehmen müssen, weil nur die permanente, obligatorische Teilhabe am 
Schulunterricht unter Hintanstellung aller entgegenstehenden individuellen 
Präferenzen gleich welcher Art jenen gemeinschaftstiftenden Effekt zu erzeu-
gen vermag, der mit der Schule bezweckt wird und der die Einführung der 
staatlichen Schulpflicht zu wesentlichen Anteilen legitimiert“ (BVerwG, Urt. 
vom 11. September 2013 – 6 C 12/12, NVwZ 2014, 237 [241]). 

Auch diese Argumentation kann nicht überzeugen. Jede Rechtsanwendung 
ist auf tragfähiges Wissen über den Realbereich angewiesen. Verwaltung und 
Rechtsprechung arbeiten aber statt mit empirischer Abstützung oftmals (wie 
hier) mit Feuerzangenbowlenromantik: Woher weiß das Gericht, dass „nur die 
permanente, obligatorische Teilhabe“ (ebd.) am Schulunterricht einen „ge-
meinschaftstiftenden Effekt“ (ebd.) erzeugt – nur sie, sie dann aber auch aus-
nahmslos? Und können verfassungsrechtliche Abwägungen gelingen, wenn 
Gerichte von Grundrechten als „entgegenstehenden individuellen Präferen-
zen“ (ebd.) sprechen? 

30 



   

 

     
  

      
     

     
       

      
 

      
   

     
          

     
    

         
            

         
         

        
  

 

         
        

         
         
        

          
       

        
           

            
      

          
    

         
          

          
       

      

Der Integrationsauftrag der Schule 

Entgehen lässt sich der verfassungsrechtlichen Integrationsfalle durch das In-
sistieren darauf, 

• die Differenz zwischen politischer, erziehungswissenschaftlicher und 
schulverfassungsrechtlicher Integrationsfunktion zu erkennen und den 
Begriff der Integration nicht unkritisch und undifferenziert zu verwenden, 

• etwaige verfassungsrechtliche Integrationsfunktionen von Schule konkret 
und konturiert an die landesverfassungsrechtlichen Erziehungsziele anzu-
knüpfen, 

• die Grundrechte wieder in ihrer den Einzelnen schützenden, antikollekti-
vistischen Funktion anzuerkennen und schließlich 

• fundierteres Wissen über Integrationserfolge und Integrationsgefahren in-
nerhalb der Schule zu gewinnen (und dabei alle mit Schule verbundenen 
grundrechtsrelevanten Faktoren zu berücksichtigen, also auch das, was 
auf Schulweg und Schulhof passiert). 

Grundrechte bleiben – auch und gerade in der Schule – ein gesellschaftliches 
Wagnis. Aber sie sind der Kern des großen Wagnisses, das der freiheitliche, 
säkularisierte Staat, um der Freiheit willen, eingegangen ist (Böckenförde 
1992/1967, S. 92). Sie sollten nicht auf der Basis von Scheingewissheiten wie 
dem – vom Bildungs- und Erziehungsauftrag abgekoppelten – Integrationspos-
tulat aufgegeben werden. 

Fazit 

Integration als Ermöglichung der Partizipation an der Gesellschaft durch Allge-
meinbildung und durch die Vermittlung grundlegender Kulturtechniken wie 
auch staatsbürgerlichen Wissens ist legitimer Kern des schulischen Bildungs-
und Erziehungsauftrags, der über die Schulpflicht umgesetzt wird. Damit wer-
den zugleich die pädagogischen Anerkennungsverhältnisse in der Schule voraus-
setzungsreich strukturiert, und es stellen sich hohe Anforderungen an das päda-
gogische Handeln, an schulische Organisationsentwicklung und Governance. 
Pädagogische Entscheidungen bleiben, da sie durch antinomische Spannungen 
strukturiert sind, somit immer riskant: Sie müssen jeweils der bzw. dem Einzel-
nen gerecht werden, ohne diese oder diesen gegenüber allen anderen im Hinblick 
auf die Förderung der Persönlichkeitsentfaltung zu bevorzugen oder zu benach-
teiligen. Juristische Klärungen – wie die oben angesprochenen – versprechen 
hier eine (vermeintliche) Vereinheitlichung der (Auf-)Lösung spezifischer Pro-
blemstellungen pädagogischen Handelns. Dies unter dem Rückgriff auf ein In-
tegrationsverständnis, das den Eigensinn und den Eigenwert von Bildung und 
Erziehung als Modus der Integration verkennt und der Schule einen dem Erzie-
hungs- und Bildungsauftrag beigeordneten Integrationsauftrag zuschreibt, der 
pädagogisches Handeln implizit letztlich obrigkeitsstaatlich als Verwaltungs-
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handeln adressiert. Dabei, so scheint es, wird die Chiffre der Integration als ver-
fassungsrechtliches Argument zur mehrheitsgesellschaftlichen Abwehr indivi-
dueller Freiheitsansprüche und zur Anpassung an kulturelle Erwartungen ge-
braucht. Damit aber wird Integration zweifelhaft. Gerade dort also, wo die im-
plizite Unterstellung der Entsprechung von gesellschaftlichen und individuellen 
Bildungsinteressen nicht mehr trägt, trägt möglicherweise auch das Integrations-
argument nicht mehr, sondern mag im Gegenteil zu Desintegration, wenn nicht 
zu gesellschaftlicher Exklusion führen. 

Dieser Befund spricht jedenfalls dafür, den weitgehend brachliegenden Dis-
kurs zwischen Erziehungswissenschaft und Bildungsrecht zu revitalisieren! 

Christine Wiezorek, Prof. Dr., ist Professorin für Erziehungswissenschaft mit 
dem Schwerpunkt Pädagogik des Jugendalters ab der Universität Gießen. 

Franz Reimer, Prof. Dr., ist Professor für Öffentliches Recht und Rechtstheorie 
an der Universität Gießen. 
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